
An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

Datum: 11. AUG.~'83 

VerteiItA582_:Q.~.:.1.~ ~'Sk~}seA 
Wien, 1983 08 09 
IS/692 

Betr.: Entwurf einer Vereinbarung gemäß Art.15 a 
B-VG zwischen dem Bund und dem Land Salz­
burg über den Modellversuch eines gemein­
samen Hubschrauber-Rettungsdienstes 

Die Vereinigung österreichischer Industrieller erlaubt sich, 

in der Beilage je 25 Exemplare ihrer Stellungnahme zu dem 

obengenannten Entwurf sowie eines von Univ.Prof. DDr. Robert 

Walter verfaßten Gutachtens über die verfassungsrechtlichen 

Probleme des Entwurfes einer Vereinbarung gemäß Art.15 a 

B-VG zwischen dem Bund und dem Land Salzburg über den 

Modellversuch eines gemeinsamen Hubschrauber-Rettungsdienstes 

zu übermitteln. 

V~REINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER , 
, 
I {' 

\~"'" ;? J \ " ~'j 1" / 
\. V/\./ '\'-.,/ 

(Dr. P. ~apral) (Dr. V. Richter) 

Beilagen 

A·1031 Wien, Schwarzenbergplotz 4, Telefon: (0222) 72 56 51, Telex: 131717 indus 0, DVR 0031011 
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An das 

Bundesministerium für 
Inneres 

Postfach 100 

VEREINIGUNG 
OSTERREICHISCHER 

INDUSTRIELLER 

1014 Wie n Wien, 1983 07 28 
Dr.Hg/IR/08 

Betr.: Entwurf einer vereinbarung gemäß Art. 15 a 
B-VG zwischen dem Bund und dem Land Salz­
burg über den Modellversuch eines gemein­
samen Hubschrauber-Rettungsdienstes; 
Zl.: 22.018/54-III/4/83 

Die Vereinigung österreichischer Industrieller bezieht sich auf das 

Schreiben des Bundesministeriums für Inneres, Zahl 22.018/54-III/4/ 

1983 vom 3l.Mai 1983 in obiger Angelegenheit und erlaubt sich, zum 

Entwurf dieser gegenständlichen Vereinbarung wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Gemäß Art. 15 a B-VG können Bund und Länder untereinander Vereinbarun­

gen über Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungsbereiches schließen, 

wobei unter dem Ausdruck "Angelegenheiten ihres jeweiligen Wirkungs­

bereiches" nach herrschender Lehre und Rechtsprechung ausschließlich 

Aufgaben der Hoheitsverwaltung gemäß der Kompetenzartikel 10 - 15 B-VG 

gemeint, bzw. zu verstehen sind. Es da~f in diesem Zusammenhang daran 

erinnert werden, daß das Motiv für die Regelung des, Artikel 15 a B-VG 

in der Erkenntnis lag, unter Wahrung des föderalistischen Prinzips und 

der bestehenden Kompetenzenregelung die Möglichkeit zu schaffen, Ge­

genstände des hoheitlichen Wirkungsbereiches zwischen Bund und Ländern 

zu koordinieren. 

Nun ist die Vereinigung österreichischer Industrieller nach eingehen-

- 2 -
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der und gründlicher Prüfung der Grundsatz- und Kompetenzenfrage 

zu der Auffassung gelangt, daß der Abschluß einer Vereinbarung ge­

mäß Art. 15 a B-VG über den vorliegenden Gegenstand. verfassungs­

rechtlich außerordentlich bedenklich ist. In diesem Sinne wird sich 

die Vereinigung österreichischer Industrieller erlauben, ein in Aus­

arbeitung befindliches Gutachten von Univ.Prof.DDr. Robert WALTER 

dem Bundesministerium für Inneres nachzureichen. 

Im Hinblick auf ihre grundsätzlichen verfassungsrechtlichen'Be­

denken sieht sich die':Vereinigung österreichischer Industrieller 

nicht in der Lage, dem gegenständlichen Vereinbarungsentwurf zuzu­

stimmen. 

VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER INDUSTRIELLER 

--
Dr.Otto' Hartig Dr.Verena Richter 

P.S. Der Ordnung halber wird darauf hingewiesen, daß dem· Ersuchen 

entsprechend 25 Exemplare dieser Stellungnahme dem Präsidium 

des Nationalrates mit gleicher Post übermittelt werden. 
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UNIVERSITÄTSPROFESSOR 

DDR. ROBERT WALTER 

Gut ach t e n 

über die verfassungs rechtlichen Probleme des Ent­

wurfs einer Verein~ng gemäß Art 15 a B-VG zwi­

schen dem Bund und dem Land Salzburg über den Ho­

dellversuch eines gemeinsamen Hubschrauber-Ret­

tungsdienstes. 

Das Bundesministerium für Inneres hat mit Schrei­

ben Zl. 22.018/54-III/4/83 den Ent\~rf einer Vereinba­

rung der bezeichneten Art samt Vorblatt und Erläutern­

den Bemerkungen zur Begutachtung ausgesandt. Diese lie­

gen der gegenständlichen verfassungsrechtlichen Beur­

teilung zugrunde. 

II. Die Verträß2 z'V'ischen Bund und Land 

nach Art 15 a B-VG und ihre verfassungsrechtlichen Pro­

~!!!2.2:~allgemeinen 

1. Das B-VG sah in seiner ursprünglichen Fassung 

(1920) lediglich Verträge ("Vereinbarungen") der "Län­

der untereinander ••• über Angelegenheiten ihres selb­

ständig vlirkungsbereiches vor", über welche des weiteren 

lediglich bestimmt war, daß sie "der Bundesregierung un­

verzüglich zur Kenntnis zu bringen sind" (Art 107 B-VG). 

Die Bestimmung, welche die Schweizer Regelung (Art 7 der 

Schweizerischen Bundesverfassung) zwn Vorbild hat, hat 

eine Reihe von verfassungs rechtlichen Problemen aufge-
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worfen, zumal Art 107 B-VG "die Fonn solcher Vereinba-

rungen ~ . . offen gelassen" hatte (Kelsen-Froehlich-

l-ierkl, Die Verfassungsgesetze der Republik Österreich, 

Bd V, 1922, S 222). Diesen Problemen hat Rill im Jahre 

1972 seine Honographie "Gliedstaatsverträge" gewidmet. 

Im Forderungsprogramm der Bundesländer aus dem 

Jahre 1970 war auch die Einführung von Verträgen zlvi­

schen dem Bund und einem (oder: mehreren) Bundesland 

(Bundesländern) verlangt worden. Dieser Forderung wurde 

durch die Bundesverfassungsnovelle 1974, BGBI.Nr. 444, 

Rechnung getragen, ' ... elche einen Art 15 a in das B-VG 

einfügte. Er enthält im Abs 2 die früher im (nunmehr 

aufgehoqenen) Art 107 B-VG enthaltene Ennächtigung des 

Abschlusses von Verträgen z,.,rischen den Bundesländern, im 

Abs 1 aber auch eine Ennächtigung zum Abschluß von "Ver­

einbarungen" z1Vischen "Bund und Ländern ••• über lingele­

genhei ten ihres jeweiligen lärkungsbereiches". Die Be­

stimmung beruft z~~ Abschluß solcher Vereinbarungen 

"namens (des Bundes ••• je nach dem Gegens tand" die Eun­

desregiJ'rung oder die Bundesminister. "Vereinbarungen, 

die auc die Organe der Bundcsgesetzgebung binden sollen, 

dürfen on der Bundesregierung nur mit Genehmigung des 

Nationalrats abgeschlossen 'verden" (Art 50 Abs 3 B-VG). 

Nach Abs 3 des Art 15 a B-VG sind auf diese Verträge 

"die Grundsätze des völkerrechtlichen Vertragsrechts 

anzu' ... endien". Der Rechtsschutz ist in einem durch die zi t. 

B-VG-Novelle 1974 eingeführten Art 138 a B-VG geregelt. 

Einige Bundesländer - darunter Salzburg (Art 50 

L-VG) - haben in ihren Landesverfassungen eigene Hegelun­

gen über den Abschluß und die Transfonnation von Verträ­

gen mvischen Bund und Land nach Art 15 a B-VG getroffen 

(vgl die Quellen bei Walter-Hayer, Grundriß des öster­

reichischen BundesverfaSsungsrechts
4

, 1982, S 240; Vgl 

zu den Hegelungen der Bundesländer auch Heinberg, Drei 

Jal1.re Pra.-;::is mit Vereinbarungen nach Art 15 a B-VG, 

ZfV 1978, S 109 ff, S 252 ff). 
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2. Die Rechtslage, die vorstehend sl~izziert 

wurde, bedarf - 'vie die rechtswissenschaftliche Dis­

kussion gezeigt hat - in verschiedener Richtung der 

Aufhellung. Im folgenden 'verden jene Probleme erörtert, 

die für den intendierten gegenständlichen Vertrae- von 

Bedeutung sein dürften: 

a) Bund und Länder können nach Art 15 a Abs 1 

B-VG nur Vereinbarungen über "Angelegenheiten ihres .ie­

weili~Hirkungsbereiches schließen" (Art 15 a Abs 2 

B-VG spricht - in Anlehnung an den früheren Art 107 B-VG 

von den "A.ngeleg~~en ihres selbständigen lVirkungsbe­

reiches"). Beginnt man bei der Analyse des gemeinten 

Bereiches bei der l{endung Angelegenheiten des 11 selbs tän­

digen \:Tirlcungsbereiches 11 der Länder, so zeigt sich, daß 

in aller Regel dieser Terminus nur die hoheitliche Voll­

ziehung mit einschließt, nicht die sogenannte "Pri vat'virt­

schaftsven.;al tung". Rill (Gliedstaatsverträge , S 82 ff) 

hat dieses Problem eingehend analysiert und ist zu dem -

zutreffenden - Ergebnis gelangt,· daß der frühere Art 107 

B-VG nur die ~zugskornpetenzen in hoheitlichen Formen 

meinte. (Daß Rill selbst - S 99 - l . .nsätze liefert, um sein 

Ergebnis zu unterlaufen, sei nur angemerl.:t.) Da sich die 

Einrichtung der Bund-Länder Verträge an dem Vorbild des 

Art 107 B-VG orientiert hat, ist anzunehmen, daß auch 

im Art 15 a Abs 1 B-VG unter "jeweiligen Ivirkungsbereich" 

lediglich der hoheitlicho Bereich, nicht der Bereich der 

Privat,virtsch2.ftsvenva~ung gemeint ist (so auch Ennacora, 

Bundesverfassungsnovelle 1974, JBl 1975, S 27). 

Das damit aufge'vorfone Problem 1vird aus folgenden 

Gründen nicht Iv'ei ter verfolgt: 

Der zu beurteilende Vertragsent'~lrf geht selbst 

davon aus, daß durch ihn eine Vereinbar .... lng auf z'vei Ge­

bieten der hoheitlichen Venval tune; f,'etroffen ,.;ird: Dies 

ergibt sich daraus, claß die Erläuterungen von der Fest-
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legung "!neuer sicherheitspolizeilicher Aufgaben" spre­

chen (S :1) und ausdrücklich "die Aufgaben des Bundes 

gern Art 10 Abs 1 Z 7 B-VG" - also die "Aufre~rhal­

tung der öf~~hen R~~ Ordnun~d Sicherh~ -

anführen (8 1), 1"omit offentsichtlich Hoheitsverwaltung 

gemeint ist; und daß des ."ei teren, was den Landesvoll­

zugsbereich an~angt, der Bereich "Rettungs1"esen" bezogen 

.drd (8 1), der - wie sich aus Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG 

ergibt - einen hoheitlichen Kompetenzbereich des Landes 

darstellt. Diese beiden (hoheitlichen) Kompetenztatbe­

stände werden bei Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

noch.:nals bezogen: Zu Art I § 2 Z 4 des Enhrurfs wird be-

merl{:t, daß die vorgesehenen !landeren Flüge zur uner-

läßlichep H~lfeleistung bei Unglücksfällen und Gemeinge-
I 

fahr ••• lclem Aufgabenbereich Aufrechterhaltung der öffent-

lichen E 1"113, Ordnung und Sicherheit gern Art 10 Abs 1 Z 7 

B-VG zuz{.Iordnen" sind (S LI-). Demgegenüber .vird bei Er­

läuterun~ der "Rettungsflüge!l zu Art I § 2 Z 1 bemerkt, 

daß dies~ "zu den Angelegenheiten des Rettungs1"esens gern 

Art 10 A~S 1 Z 12 B-VG in Verbindung mit Art 15 B-VG" 

ziihlen Ufd daher "in den selbständigen Hirkungsbereich 

der Ländtrll fallen (S J). Tatsächlich ist "Rettungs.·,esen tl 

ein hohettlicher Vollzugsbereich, der also zum selbstän­

digen LTirlcungsbereich gehört ("({alter, Ös terreichisches 
i BundesveFfassungsrecht, 1972, S 207, und die dort zit. 

Lit. und Jud.). Auf diese Intention des Entwurfs ist später 

zurückzukommen. 

b) Bezüglich der Abschlußbefugnis ist folgendes 

!~estzuhal ten: 

aa) Der Abschluß von Verträgen zwischen Bund und 

Ländern obliegt "namens des Bundes" !l je nach dem Gegen­

stand der Bundesregierung oder den Bundesministern", 1""0-

mit wohl die jeweils sachlich zuständigen Bundesminister 
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gemeint sind. lvenn eine Vereinbarung auch die Organe der 

Bundesgesetzgebung binden soll, darf sie nur von der 

Dundesr~gierung mit Genehmigung des Nationalrats abge­

schlossen , .. erden. In diesem Falle kommt die Aufgabe der 

Vorbereitung dem zuständigen Bundesminister zu (§ 3 z 1 

BundesministerienG; Rill, Abschluß, Transformation und 

DurchsetzunG von Verträgen gemäß Art 15 a B-VG, in: 

Naver-Rill-Funk-lIalter, Neuerungen im Verfassungsrecht, 

1976, S32). 

Im gegenständlichen Falle ,vird davon ausgegangen, 

daß der Ent'vurf eine Vereinbarung praestiert, die "auch 

Organe der Bundesgesetzgebung" bindet, "da sie neue sicher­

heitspolizeiliche Aufgaben festlegt" (:Srläuterungen, S 1). 

Demgem~ß '·:ird - ,;rio die SchlußfonneIn des Entwurfs (s 5) 

zeigen die Kompetenz der Bundesregierung und das Erfor­

dernis der Genehmigung des Nationalrats angenommen. Die 

Kompetenz des Bundesministers für Inneres 'drd auf § 2 Abs 1 

Z 2 Bundesr:1inisterienG gestützt; diese Bestimmung ver'veist 

auf die "SachGebiete, die gemäß dem Teil 2 der Anlage ein­

zelnen B'l.lndesministerien zur Besorgung zugewiesen sind". 

Von diesen Sachgebieten kommt wohl - vorn Standpunl;::t des 

Hundes aus gesehen (vgl die Erläuterungen zu Art I, § 2 

Z 4) - jenes der "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 

Ordnung und Sicherheit" in erster Linie in Betracht. Von 

diesen Positionen ist in der Folge zunächst auszugehen. 

bb) Art 15 a D-VG läßt die Frage, ,..reIches Organ. 

für das Land jm..reils tätig zu , .. erden hat, offen; ob aus 

Art 105 Abs 1 B-VG eine Abschlußlcompetenz des Landeshaupt­

mannes abzulei ten is t, is t ums tri tten (vgl 1lnl ter-Ma~rer, 
4 Grunc1riß des österreichischen Bundesverfassungsrechts , 

1982, S 240 und die dort zit. divergente Lit.). Die Frage 

1~aru1. jedoch auf sich beruhen, da Art 50 Abs 1 der Sbg 

Landesverfassun{': eine ausdrückliche Regelung dahin getroffen 

hat, daß die Beschlußfassung über Verträge Init dem Bund 
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der Land~sr~gierung zusteht, der Abschluß (nach außen) 

dem Land shauptmann; Vereinbarungen, die auch den Land­

tag bind n sollen, dürfen nur mit Genehmigung des Land-
I 

tages abgeschlossen ,,,erden (vgl zu dieser Regelung auch 

Reinberg, a.a.O., S 253 ff). 

Der vorliegende Ent'\YUrf geht auf die Frage, welche 

Organe auf Seite des Landes Salzburg einzuschreiten haben, 

nicht ein. (In der Schlußformel heißt es nur: "Für das 

Land Salzburg ••• ,,). Die Frage müßte jedoch, um das Zu­

standelcommen des Vertrages sicherzustellen, beantwortet 

,,,erden und kann von Seiten des Vertragspartners "Bund" 

nicht dem Vertragspartner "Land" überlassen werden. Han­

deln :nämlich für das Land nicht die kompetenten Organe, 

so kommt eine Vereinbarung nicht zus tande, '"as nach Art 

138 a B-VG auch durch den Verfassungse;erichtshof fest-

ges tellt ,"erden kann (vgl dazu 1val ter-i'tayer, Verfassungs­

recht, S Z92 f; Rill, Abschluß ••• , S 46 f). 

Eine entsprechende Vorbereitung einer Vereinbarung 

wie sie lim Ent't:urf vorliegt, müßte daher eine Erörterung 

der er't"1hnten Fragen beinhalten. 

~eigefügt sei, daß sich dieses Erfordernis ip-sbe-
I 

sondere :im Hinblick auf Art III des Ent'trurfes zeigt, der 

einen "[ag beschreitet, der auch im gegebenen Zusammenhang 

zu Bede1iken Anlaß gibt: Darin ''lird nämlich der Eintri tt 

des Inl-;:*afttretens der Vereinbarung u. a. vom Ablauf einer 
I 

Frist abhängig gemacht, für deren Beginn auch der Tag 

Bedeutung hat, "an dem beim Bundeslcanzleramt die Ni t­

teilung des Landes Salzburg vorliegt, daß die nach der 

~zburger Landesverfassung erforderlichen VoraussetzLUl­

gen für das Inkrafttreten erfüllt ••• sind. 1I Dazu sei 

vorläufig nur soviel bemerl~t: Der Eintri tt der Voraus­

setzungen kann - aus verfassungsrechtlichen Gründen -

nicht durch eine I·litteilung, daß die Voraussetzungen 

eingetreten sind, ersetzt ,,,erden. Darauf ist in der Folge 

zurückzukommen (vgl die Ausführungen unter IV, 4). 
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c) Hinsichtlich der Transformation des Inhalts der 

beabsichtigten - zunächst nur die Vertragspartner bin­

denden - Vereinbarung in die Rechtsunterworfene oder 

Organe bindende (oder: sie berechtigende oder ermäch­

tigende) Rechtsvorschriften ist von folgender Rechtssitu­

ation auf Verfassungs ebene auszugehen: 

Art 15 a B-VG trifft über die Transfonnation keine 

ausdrückliche Regelung. In der Lehre sind zwei - diver­

gierende - Auffassungen festzustellen: Einerseits wird 

die ~leinung vertreten, daß bei den in Rede stehenden Ver­

trägen z'vischen Bund und Land stets eine "spezielle Trans­

formation" stattzufinden habe, dh daß der Inhalt solcher 

Vereinbanlngen stets in Gesetzgebungsru~te (generelle Ver­

,-raltungsalcte) mnzusetzen ist (so zB Rill, Abschluß ••• , 

S 40, der sich auch auf die l"Iaterialien EBzRV, 182 

Blg r-m., 13.GP, S 19 - stützen kann; vgl auch Reinberg, 

a.a.O., S 257 ff). Anderersei ts ,y-ird angenommen, daß es 

für die Frage des Erfordernisses einer speziellen Trans­

formation auf den jeweiligen Inhalt der Vereinbarung an­

l:or.lme: EnthLi.l t die Vereinbarung unmittelbar am .... endbare 

Hegeln, stellt sie also einen "self-executing treaty" dar, 

so tritt uTh'!littelbar Transformation ein ("generelle Trans­

formation"); ansonsten ist spezielle Transformation er­

forderlich (so Ennacora, Bundesverfassungsgesetznovelle 

1974, JDl 1975, S 23; HaI ter-Jl'layer, VerfassunG, S 240; 

zweifelnd Öhlinger, Verträge im Bundesstaat, 1978, S 70 ff). 

Beizuf.'ügen ist, daß sich diese Problematik so' .... ohl für die 

Seite des Bundes als auch jene des Landes zeigt, da auch 

Art 50 sbg Landesverfassung dem Problem l:eine andere 

deutliche Kontur gibt; vgl dazu Reinberg, a.a.O., S 258). 

Die damit aufgezeigte Problematik w-ircl freilich 

nur dann bedeutsaIil, ,-renn sich zeigt, daß der vorliegende 

mt,...-urf überhaupt Bestimmungen enthält, die als " self­

executing" einer - allenfalls rechtlich möglichen -

generellen Transformation zugänglich sind. Eine Prtifung 

der einzelnen Bestimmungen auf ihre Eignung und Möglichkeit 
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unmi ttelbar - und Z1-lar hoheitlich - ange' .... endet zu 

'''erden ~inersei ts und auf ihre Eignung erst durch 

Vermittlung weiterer hoheitlicher N~te (zB solche der 

Gesetzgebung) andererseits venvirlclicht zu 'verden, läßt 

die zwei ten-/ähnte Lösung hervortreten. Dazu sei ins­

besondere auf folgendes ven.,riesen: Art I § 2 legt fest, 

auf 'velche Aufgnben s ich die Vereinbarung bezieht, indem 

die ~~~ FlUge wnschrieben verden. Dabei 1vird je­

doch nur deren Z' .... eck umrissen, ohne daß normative Kon­

sequenzen (zB Pflicht, eine Landung auf seinem Grund­

stück zu dulden, bei dieser Hilfe zu leisten, sich be­

fördern zu lassen 1..1s,.".) festgelegt werden. Dies gilt ins­

besondere auch für die sogenannten Il anderen Flüge zur un­

erl~Dlichen Hilfeleist1..1nß bei Unglücksfällen und Gemein­

gefahr zum Schutze des Lebens, der Gesundheit und Sicher-

heit von Menschen ( . . . )11. Aus dieser Bestimmung kann 

nämlich lceinerlei Kompetenz zur Setzung hoheitlicher Jude 

der Sicherheitspolizei abgeleitet lverden, \Vie sie bei 

solchen i Flügen denlcbar sein lcönnten (zB Räumung von Flä-
I 

chen z1ffcl~s Landung, Aui'lf)sune von P.nsammlungen, z\Vangs'veise 
I 

BefÖrderng von gefährlichen oder gefährdeten Henschen 

u. a .171. ) In der Definition tI andere Flüge" im Art I, § 2 

Z i+ lcan.n aber auch noch keine Festlegung einer "neuen 

sicherh~i tspolizeilichen Auf'gabe ll (:Srläuterungen, S 1) 

liegen,~weil ungeregelt bleibt, unter \Velchen näheren 

Vorauss tzungen und unter Einsatz welcher rechtlicher 

Mittel inzuschreiten ist. Im Art I, § 3 deutet die Wen-

dung 11 einzurichten", verbunden mit den ganz allge-

meinen "Grundsätzon ll auf eine erforderliche Ausführung 

durch gesetzliche Regelungen hin. Auch Art I, §§ L~ und 

5, die die Aufgaben des Bundes bZl-;. des Landes fes tlegen, 

enthalten ersichtlichenveise lediglich Pflichten der 

Vertragspartner, nicht solche von Hechtsunter1-!orfenen 

oder bestimmten Orcanen. Diese bedürfen erst näherer 

Festlegung. Art I, §§ 6 und 7 sehen vor, daß die Erfül-

lung der Aufgaben zu einern wesentlichen Teil durch Ab­

schluß von Vertrtigen mit der Allgemeinen Unfallversicho-
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rungsanstalt zu erfolgen hat. Darin könnte allenfalls 

eine ul~ittelbare Ermächtigung zum Abschluß dieser Ver­

träge erblickt lverden. Diesfalls könnte freilich - ent­

gegen den wiedergegebenen Intentionen des Vertrages, wie 

sie in den Erläuterungen zum Ausdruck kommen von den 

bezogenen Kompetenzgrundlagen des Art 10 Abs 1 Z 7, sowie 

des Art 10 Abs 1 Z 12 in Verbindung mit Art 15 Abs 1 

B-VG nicht ausgegangen werden, da sich diese auf hoheit­

liche Vollziehung, nicht auf privatwirtschaftliche Voll­

ziehung - durch "Vertrag" - beziehen. 

Die Annahme einer uTh~ittelbaren Rechtswirkung der 

§§ 6 f des Entwurfes l.,rird aber auch dadurch ausgeschlos­

sen, daß die Vereinbarung erst nach Abschluß der darin 

vorgesehenen Verträge in Geltung treten soll (Art III), 

also nicht ihre Grundlage sein kann (vgl auch IV, 4). 

Auch die übrigen Artikel zeigen l.;:einen Ansatz für 

die Annahme einer "self-executing"-Ivirkung des intendier­

ten Entwurfs. 

Damit ergibt sich zusammenfassend folgendes: Geht 

man von den Absichten des Ent.vurfes aus, die Kompetenzgrund­

lage der allgemeinen Sicherheitspolizei (Art 10 Abs 1 Z 7 

D-VG) und des Rettungs'vesens (Art 10 Abs 1 Z 12 B-VG in 

Verbindung mit Art 15 Abs 1 B-VG) in Anspruch zu nehmen, 

so e~veist sich der Vertrags entwurf als nicht self-executing. 

Dies bedeutet, daß man ihn durch die Erlassung von Ge-

setzen (Bundesgesetz, Landesgesetz) zu erfüllen hätte. 

In diesen Gesetzen wäre in einer - dem Art 18 Abs 1 B-VG 

entsprechenden - exalcten 1veis e fes tzulegen, • .,relche rlaß­

nahmen der Sicherheitspolizei und der Akte des Rettungs-

wesens unter ,.,relchen Voraussetzungen, von wem, gegen .-.ren, 

nach welchen Verfahren zu setzen sind. 

Somit j_st letztlich auch die einleitend erwähnte 

Streitfrage bezüglich einer möglichen generellen Trans­

formation nicht von zentraler Bedeutung, da sie schon vom 

Inhalt her - jedenfalls zum Teil - zu verneinen ist. 

Darauf ist später zurücl;;:zukommen. 
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Nit diesen Überlegungen sind die allgemeinen ver­
i 

fassungstechtlichen Gesichtspunkte skizziert, von wel-
i 

ehen beilder Beurteilung des gegenständlichen Entwurfs 

aUSZUgehtn ist. 

halts: 

die in 

ill~~rl~ge!1E~~ragsenh;urf 

und seine verfassungsrechtlichen Probleme 
--------~--'----_._--;...-----

1
r 

Zum P~~~ Bestimmtheit des Vertragsin­

E$ gehört zum Rechtsbegriff des "Vertrages", daß 
i 

i~~'TI gefundene 1.,rillensübereinstimmung der Partner 

auf ein bestimmtes Ergebnis hinzielt. Insoferne gehört zu 

jedem Ve~trag die - mehr oder weniger weitgehende - Be­

stimmtheit des von den Vertragsparteien Gewollten und da­

durch Gesoll ten, die Festlegung der "Hauptpun1~te 11, 'vie es 

§ 885 ABGB für den privatrechtlichen Vertrag zum Ausdrucl\: 

bringt, ::ßestimmthei t der ",.,esentlichen Stücke" des Ver­

trages, t~e Gschn~tzer, Schuldrecht, ~llgemeiner Teil, 

1965, S 2, sagt~)Bei den Verträgen nach Art 15 a B-VG 

bedarf e jedoch ntiherer Zr,.,ägungen über die jeweils ge­

botene G~naUigkeit ihres Inhalts. 

Fplgt man der - nicht unumstrittenen - Auffassune;, 

daß solche Verträge nicht nur speziell, sondern auch gene­

rell tratSf'Ormiert ,·;erden können, so wird man auch eine 

Unterseh. idung hinsichtlich der gebotenen Bestimmheit durch­

führen !!1-Li.ssen: Verträge, die generell transi'ormiert iver­

den, deren Inhalt also zu einer für die Rechtsunterworfenen 

unmi ttelbar verbindlichen lJorm wird, ,,,,erden die für gene­

relle Normen (Gesetze, Verordnungen) vorgeschriebene Ge­

nauigl~ei t auf'veisen müssen. Sie ergibt sich im allgemeinen 

aus Art 18 Abs 1 und 2 E-VG und läßt sich iv·issenschaft-

lieh nicht exskt, sondern nur annäherungsiVeise bestimmen 

(vgl zu dieser Grenzziehung zB Halter-Naver, Verfassung, 

S 163 und die dort zit.Lit. und Jud.). Die Problematik 

der Bestimmtheit zeigt sich bei Verträgen nach Art 15 a B-VG 

+)über das Erfordernis der Bestimmtheit völkerrechtlicher 
Verträge vgl Verdroß-Simma, Universelles Völkerrecht, 
1976, S 382. 
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in gleiche~ '1eise wie bei staatsverträgen: Auch bei die­

sen ist der ,.,reg genereller Transformation - also jener 

ohne Erfüllungsvorbehalt (Art 50 Abs 2 B-VG) - nur zu­

lässig, ,,,,enn ein Vertrag dem Genauigkei tserfordernis des 

Art 18 Abs 1 B-VG entspricht (vgl Adamovich-Funk, Öster­

reichisches Verfassungsrecht, 1982, S 137; Öhlinger, 

Der völkerrechtliche Vertrag im staatlichen Recht, 1973, 

S 152 ff; l1alter-Nayer, Verfassung, S 74). Schon aus 

dem Vorgesagten ergibt sich, daß für Verträge, die spe­

ziell transformiert werdon sollen, nicht die gleiche Be­

stimmtheitsanforderung besteht. Dem Gebot des Art 18 Abs 1 

B-VG muß erst das Erfüllungsgesetz entsprechen, 1vogegen 

der VertragsinhaI t diese Genauigl{oi t noch nicht aufivei­

sen muß. Jedoch ergibt sich daraus nicht, daß der Ver­

tragsinhnl t keiner Grenze der Bestimmtheit unterivorfen 

ist. Daß dies nämlich nicht der Fall sein l\:ann, erhellt 

daraus, daß eine gewisse Konkretheit des Inhalts schon 

deshalb gegeben sein muß, wn beurteilen zu können, ob 

der Vertrag "Angelegenheiten", die in die Kompetenz des 

Bundes bZ1v des Landes fallen, betrifft, ,vas Voraussetzung 

für einen Vertrag nach !\..rt 15 a B-VG ist. Auch muß ,,,,enig­

stens mit einer ge'vissen Sicherheit beurteilt 'verden kön­

nen, welchen Inhalt die zur Transformation erforderli­

chen "Erfüllungsgesetze" haben müssen. Andernfalls ,"'äre 

es dem Verfassungsgerichtshof unmöglich, zu prüfen, ob 

von einer Vertragspartei "die aus einer solchen Verein­

barung folgenden Verpflichtungen ••• erfüllt ,,,,orden 

sindll(Art 138 a B-VG). 

Geht man bei der Beurteilung des vorliegenden 

'lertragsentivurfes von den dargelegten verfassungsrecht­

lichen J.J1forderungcn aus, so ergeben sich folgende Be­

denken: 

a) lüe bereits erivähnt, gründen die Erläuterungen 

den Entivurf auf die Kompetenzbes timmungen des Art 10 

Abs 1 Z 7 B-VG (IIAufrechterhal tung der öffentlichen H.uhe, 

Ordnung und Sicherheit") und des Art 10 Abs 1 Z 12 in 
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verbindU~g mit Art 15 Abs 1 B-VG ("Rettungs,vesen"). Weiters 

scheint ber Ent1YUrf von einer generellen Transformation 

des Vertrages auszugehen: In den Erläuterungen 'vird näm­

lich ausgeführt, daß "die Vereinbarung ••• neue sicher­

heitspolizeiliche Aufgaben festlegt" (S 1), also solche 

unmi ttelbar statuiert, nicht - ,.,rie bei spezieller Trans­

formation - erst ihre lcünftige bundesgesetzliche Festle­

gung fordert. 

Betrachtet man den Vertragsent1YUrf unter diesen -

aus seinen Erläuterungen ableitbaren - Gesichtspunkten, 

so ergibt sich seine fehlende Verfassungskonformität aus 

der gegejbcnen Unbestimmthei t. Nuß doch - ,·:ie dargelegt -

ein ger.~ll zu transformierender Vertrag den Bestimmtheits­

nnfordertlngon des Art 18 Abs 1 B-VG entsprechen. 'i'ienn die­

se j\nfoI1derunc;en auch nicht exakt anzugeben sind, so 'veist 

im gegens tändlichen Falle der Ent"lt.lrf ein so hohes Haß an 

Unbestimmtheit auf, daß die vorgenommene Qualifikation 

möglich ist. Ausgehend von der Zusammenfassung der sich 

aus der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ergebenden 

Prinzip' cn durch ~~cl1.-Funk, Verfassungs-recht, S 207, 

,,;o11o.c11 I die Gesetze ••• die '·/esentli·chen Voraussetzungen 

des beh' rdlichen ••. Uandelns der Ver1vQl tung in organisa­

torisch~r, verfahrensmtißiger und inllal tlicher llinsich t 

in eine:cl "lieise zu bestimmen (haben), daß der 1,:ormadressat 

seine R~ChtsPosition bereits dem Gesetz entnehmen kann 

ist die lerlcennbare Unbestimmthei t des Ent,vurfs ,;rie folgt 

näher darzutun: 

aa) ßine "neue sicherheitspolizeiliehe Aufgabe" 

( ~ 1" ~ : ..sr aU carun,c;en, S 1) lcann nur aus Art I, § 2 Z 4 des 

Enti'lUrIElS abgeleitet '\verden. Dort '\vird freilich ledig­

lich gesagt, daß "Andere Flügel! als "Aufgabe" zu besor­

gen sind und diese Flüge "zur unerläßlichen ersten Hilfe­

leistung bei Unglüc1csfällen und Gemeingefahr zum Schutze 

des Lebens, der Gesundheit und Sicherheit von Henschen 

(Suchflüge nach Abgängigen, Bergung von gefährdeten 

Personen, Lai.,rineneinsätze und ähnliche Sicherhei tsauf-

" 
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gaben) dienen. Daß solche Flüge durchzuführen sind, be­

deutet lediglich die Angabe eines einzusetzenden tech­

nj_schen Hittels , es fehlt jedoch jede nähere Normierung 

der Behördenzuständigkeit zur Setzung von sicherheits­

polizeilichen Akten, aber auch jede inhaltliche Festle­

gung der allenfalls zu setzenden sicherheitspolizeili-

chen !v!aßnabmen gegenüber den gefährdeten oder den gefähr­

denden Personen (zB zwangsweiser Abtransport, Ve~vendung 

fremden Eigentums o.ä.). In verfahrensmäßiger Hinsicht 

fehlt ebenfalls jede Regelung. Aus der in Rede stehenden 

Bestimmung kann. also ein potentieller Normadressat nicht 

erkennen, unter ,,,elchen tatsächlichen Voraussetzungen 

\-leIche sicherheitspolizeiliehe J'.Iaßnahmen gegen ihn gesetzt 

'verden können. Selbs t die Frage, ,.,elche Art von Organ die 

sicherhei tspolizeilichen Al(te zu setzen hat und welcher 

Behörde seine Handlungen zuzurechnen sind - man denlce 

eh/a an die rechtliche l'Iöglichlcei t einer Besch,,,erdefüh­

rung nach Art 131 a B-VG oder nach Art 144 B-VG - lcann 

dem Ent'trorf nicht entnommen '''erden. Es ist nämlich unter 

"Urganisation" (.L'..rt I, § :3) von der Verwendung eines "Plug­

retters IT oder "Bergspezialis ten" "bei i •. lpineinsä tzen oder 

sonstigen Spezialeinsätzen mit schwierigen Bergungen" 

die Rede (Art I, § J Z 3), doch bleibt die Zuordnune die­

ser Organe offen; es "\vird lediglich gesagt, daß der "Flug­

retterlT vom Bund beizustellen ist (Art I, § 4 z 4), 'vo­

gegen bezüglich des "Bergspezialisten" selbst die Frage 

der Beistellung offen bleibt. 

Zusammenfassend ergibt sich daher, daß der Ent­

,rorf lccine dem Art 18 Abs 1 B-VG entsprechende Grundlage 

für neue sicherheitspolizeiliehe Aufgaben zu bieten ver-

mag. 

bb) Aber auch für denlcbare hohei tliche i\lcte im 

Bereiche des "Rettungsivesens 11 bildet der Ent"rurf lceine 

taugliche Basis. Solche hoheitliche Haßnahmen des Ret­

tune;s,.,csens lcönnten zB die InanspruchnaJlIne von Sachen 
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Drittert die Verpflichtung Dritter zur Erbringung von 

Hilfeleistungen (zB Verständigungen) u.a.In. sein (vgl 
I 

dazu zB!l{alter-Haver, Besonderes Verwaltungsrecht, 1931, 1 ___ ""'---

S 577 ft). Der Ent1vurf sieht jedoch l~eine solchen Haß­

nahmen explici t vor. Sie l{önnen daher auf einen Vertrag 

dieses llnhalts nicht unmittelbar gestützt werden. Damit 

kommt al:jer auch die bezogene Kompetenzgrundlage "Ret­

tungs1VOqen" in 1'lee-fall. 

bl) Selbst 1venn man Jedoch annimmt, daß der vor­

liegende Vertragsenhrurf zu einer speziellen Transforma­

tion fUhrren soll, müssen Bedenken hinsichtlich seiner Be­

stiillr;lthe~ tauf tauchen. Auch wenn n8~nlich ein speziell zu 

transf01nierender Vertrag den Anforderungen des Art 13 Abs 

};-VG niCtlt entsprechen muß, muß er doch - wozu auf die 

vorangeh~nclen Ausführungen vortviesen sei - einen Grad an 

inhal tli~her Genauigkei t auf1vois en, der die vereinbarten 

Pflichteh erl,:ennen läßt. Dies ist nun gerade auf den be-
I 

zogenen rompetenzbereichen nicht d?r Fall. Denn aus dem 

Vertrags ntwurf ergibt sich in keiner Weise, zu welchen 

sicherhe _ tspolizeilichen l~laßnahmen sich der Bund ver­

pflicl1.te und zu \velchen (hohei tJ_ichen) :·'aßnahmen des 

Rettungs,yesens sich das Land verbindet. Dies führt zu dem 

beroi ts 4ngedouteten Problem, daß nicht überprüft ,,,erden 
! 

kann, ob Idie Vertragspartne:::- ihre Verpflichtungen erfüllt 

haben (Azl-t 138 a B-VG) und wie der Vertrag kompetenzrecht­

lich zuzuordnen ist r Jedenfalls scheint die von clon Er-

lliuterungen vorgenommene l;:ompetenzrechtliche Zuordnung 

nicht ~öglich und der Vertrag wegen der durch seine Un­

genauigl;:ei t bedingte schvierige Zuordenbarl~ci t verfas­

sungsrechtlich bedecl,:lich. 

Beigefügt sei schließlich folgendes: Sollte beab­

sichtigt "(verden, den ins Auge gefaßten Vertrag spe:~iell -

also durch die Erlassung von Gesetzen - zu erfüllen (""as 

von der Lehre zum rl'eil als verfassungsrechtlich geboten 

angesehen 1.,rird), so Hüre eine verläDliche Beurteilung 
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erst möglich, wenn gleichzeitig die beabsichtigten Ge­

setzesentwUrfe vorgelegt werden. Diesfalls ist eine 

isolierte Begutachtung des Vertragsentlvurfes allein, 

äußerst schwierig. Sie muß aber auch den zur Genehrni­

gung berufenen Nationalrat und Bundesrat (Art 50 Abs J 

B-VG) - ebenso den zur Genehmigung berufenen Landtag 

(Art 50 sbg Landesverfassungsgesetz) - vor schHierige 

Probleme s teIlen; nämlich jene, zu beurteilen, ,,,elche 

gesotzgeberische Aufgaben aus dem - l ... ie ausgeführt: sehr 

ungenauen - Vertrag erfließen, um diesen zu erfüllen. 

In welch hohem Haße insbesondere die Zuordnung 

irgendeiner Bestimmung des Vertrages ZUnl Bereiche der 

allgemeinen Sicherhei tspolizei z,.eit~Glhaft is t, zeigen 

die .srläuten.ln[;en zu der einzigen allenfalls als "sicher­

~l.ei tspo lizeilich" deutbaren Regelung des Art I, § 2, Z 4. 

Das aus der Definition der "Anderen J'lüge" allenfalls 

noch ableitbare sicherheitspolizeiliehe Element, das aus 

den \",'orten "Gemeingefal1.r" und "gefährdete Personen rr ge­

,,,onnen ,.;erden könnte, ' .... ird in den Erläuterungen vollstän­

die; verl.,rischt. Al10 in den Erläuterungen (S 4 f) ange­

führten Fälle sind nämlich leeine sicherheitspolizeilichen, 

sondern solche des "get!;:!ngs,,,esens 11 oder der - ebenfalls 

in den Landesbereich gehörigen - "Katas tr~henhilfo rt • 

lienn die Erläuterungen nämlich meinen, daß die Hilfe bei 

einem ''UnglUcksfall außergeHöhnlichen UmfanRs" oder einem 

"Elementarereignis", das eine "Vielzahl"von Henschen ge­

Hihrdet , zur Sicherheitspolizei gehört, so verkennen 

sie, daß sich die sicherheitspolizeiliehe T~ti~eeit gegen 

gefährliche ~ienschen richtet, nicht gegen Elementarereig­

nisse oder sons tige "Unglücksfälle" nur deshalb, 'leil 

eine Vielzalll von Henschen g0f~ihrdet ,,,irc1. Der Schutz 

gegen "Unglüclcsftille" kann eine Angelegenheit einer spe­

ziellen Verl"ul tungsma terie s ein oder aber - falls er von 

einer solchen losgelöst ist - ./mgelegenhei t der in den 

Landesbereich gehörigen "1\:8. tas trophenhilfe 11 (vgl dazu 

zD 1(01b, l~atastrophenbekämpfung, JBl 1961, S 573 ff). 
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j1erade die - vom Bund alczeptierten - Katastrophen­

hilfsgesetze der Länder (vgl diese bei \tlalter-Hayer, Be­

sonderes. Verwaltungsrecht, 1981, S 577 f) verstehen 

l~atastroiphe als ein Erei@is - nicht nur, wenn auch 

insbesondere ein Naturereignis -, das eine außerge,,,öhn­

liche Gefährdung von Henschen oder Sachen herbeiführt 

oder unmittelbar herbeizuführen droht. Die Elemente IfUn­

glücksfall" und Gefährdung einer "Vielzahl von Henschen" 

allein können somit keineswegs schon zu der Begründung 

einer sicherheitspolizeilichen Kompetenz führen. 

Die Erläuterungen stellen daher das - nach dem 

Text denkbare - sicherheitspolizeiliche Element des Art I, 

§ 2 Z L~ durchaus in Frage. Sie lassen damit auch etter ver-

5 tiindlicll erscheinen, I"Qru'11 nichts an Bollei tsalcten vore;e-

sehen ":ird, die man als sicherhei tspolizeiliche Al~te deu­

ten 1eönntc. 

2. Ausgehend von den bereits angestellten allge­

meinen 1erfassungsreChtliChen Überlegungen und den un­

mi ttelb r vorangehenden Ausführunc;en 1cann das I~ompetenz-

nroblen noch,nals in aller Eürze - ,vie folgt exponiert 

~~ Iha.T1.'~e.i~ im Vertragsent,vurf vorgesehener H.egelun-
I 

gen, di~ den Bereich der Sicherheitspolizei Oder/und des 

Rettung~wesens betreffen, besteht in den von den Erläute­

rtlngen ~ezogenen Kompetenzbes timmungGn keine Grundlage 

für dielbeabsichtiE,te Vereinbarung. \;Teiche Ane;elegenheiten 

in den tI jeweiligen -;:irlcungsbGrGichen" (Art 15 a Abs 1 

D-VG) liegen, 'hurde unter II, a erörtert. In dem dort urn­

rissenen Bereich müßten die zu vereinbarenden Angelegen­

hoi tGn liegen. Nuß man aber - 'vie ausgeführt - die in 

den :Crl&uterungen bezogenen Kompetenzgrundlagen als nicht 

bestehend annehmen, 50 muß auch die Kompetenz des Dun­

desministeriums f'ür Inneres zur Vorbereitung des eegen­

ständlichen Vertrages in Zweifel gezogen werden. Die Er­

läuterunE,.'en stützen nämlich die Kompetenz auf § 2 Abs 1 

Z 2 Bundesminis terienG, Ivorin auf die "Sachgebiete" ver­

Iviesen ,,,ird, "die gemäß dem Teil 2 der Anlage einzelnen 

17/SN-3/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 19 von 26

www.parlament.gv.at



) 

17 

Bundesministern zur Besorgung zugewiesen sind". Dieser 

Him-leis i"ürde tragen, falls die Haterie des Entivurfs auf 

Seiten des Bundes der allgemeinen Sicherheitspolizei 

("Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und 

Sicherhei t") zuzuweisen ,.,tire. Da dies - wie ausgeführt 

nicht zutrifft, ist weder diese , noch eine der anderen 

in der bezogenen Anlage 2 angeführten Hatorien geeignet, 

eine Basis für die Kompetenz des Bundesministeriums für 

Inneres zu bilden. 

J. Zum Problem deE-!E~ormation ist - ausgehend 

von den allgemeinen verfassungsrechtlichen Erwägungen (II, 

2, c) und unter Hinweis auf die bereits unter III, an-

gestellten Überlegungen noch folgendes auszuführen: 

Der Ent,.,rurf geht - ,,,ie ausgeführt - im allgemeinen 

von einer generellen Transformation des Vertrages aus, 

nim~t also an, daß es keines weiteren Bundes- Oder/und 

Landesgesetzes bedarf, wn die Vereinbarung rechtsi"ir}csam 

zu vollziehen. Diese Auffassung könnte insbesondere auch 

dadurch herbeigeführt "Torden sein, daß in der Vereinbarung 

selbst eine lI:8rfUllunc der ••• Aufgaben", die den Vertrags­

partnern auferlegt sind, durch Abschluß von Verträgen vor­

c-esehen ist (vgl insbesondere Art I, §§ 6 Abs 1, 7 Abs 1 

und 2). Die Ivendungen in diesen Teilen des Vereinbarungs­

entivurfs lauten im i"esentlichen dahin, daß sich der Bund 

(bziV das Lfu"1.d) verpflichtet, "die Erfüllung" der durch 

den VertraG' ihm auferlegten "Aufgaben in einem Vertrag 

sicherzustellen". Damit erscheint also eine "Erfüllung" 

der Vereinbarung durch den Abschluß von Verträgen inten­

diert zu sein. Eine solche Vorgangs,,,eise, nämlich Abschluß 

von (privatrechtlichen) Verträgen, ist keine "Transforma­

tion" in dem von der Lehre veri"endeten und auch hier ge­

brauchten Sinne. Vielmehr raüßte man annehmen, daß die 

Vereinbarung generell transformiert worden sei, um dann 

dj_e Grundlage für einen solchen privatrechtlichen Ver-

trag zu bilden. Somit könnte man die skizzierte Deutung 

nur akzeptieren, ,,,onn man die generelle Trasformation von 
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Verträg n n,ach Art 15 a B-VG bejaht. J...ndernfalls gäbe 

es kein entsprechende Grundlage für die Vollziehung im 

Bundes- jund Landesbereich und überdies wären die verein-
, 

barten tJl~te solche der Privahvirtschaftsve:nvaltung, die 

jedoch nicht zu den \<lirkungskreisen nach Art 15 a Abs 1 

D-VG gehören (vgl II, 2,a). 

Die Annaß~e, daß die (generell transformierte) 

VereinbqrunG die Grundlage der in ihr vorgesehenen Ver­

träge b~lden soll, verbietet sich jedoch deshalb, '''eil 

die Vereinbarung - nach ihrem noch zu erörternden Art III -

erst nach Abschluß dieser Verträge in Kraft treten soll 
I 

und som:itt nicht ihre Grundlage bilden kann. Damit kann 
I 

aber diEt Schnffung von Rechtsgrundlagen f'ür Verträge 

kein reqhtlich relevanter Vertragsinhalt sein. Die die 

Vertriigc betreffenden Teile der Vereinbarung sind also 

nicht ilh.r zentraler Inhalt, sondern haben nur für die 

li'rage d4s Inlcrafttretens - in Verbindung mit Art III -

Eelevan.,. 

! 
tr:1 folgenden •• erden nur inso"/ei t zu Bestimmungen 

des Ent~rfs Ausführungen gemacht, als die mit ihnen ver­

bundeneb Probleme nicht bereits in den vorangehenden Aus­

fiihrJngen angesprochen Hurden. 

1. ~~~EE~~cLtori.ss!:!~~timmungen (Art I, 

§§ J f'f): Geht man - mit den Erliiuterungen - davon nus, 

daB die Vereinbarung die Setzung von Akten des }~ettungs­

',esens und der Sicherheitspolizei - also von hoheitlichen 

lDcten - regeln soll, so tritt insbesondere auch das Pro­

blem der Behördenl~ompetenz auf. Art I, § J Z 3 des Ent­

v1. .. 1rfs sieht als IIBesatzung ll einen pj_loten, einen Arzt 

und einen ~~ani täter, allenfalls auch einen "Flugretter" 
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oder "Bergspezialisten" vor. Den Piloten und den "Flug­

retter" hat der Bund, die Flugrettungsärzte und Sanitä­

ter das Land beizustellen (Art I, § 4 Z 2 bz,V' Art I, § 5 

Z 3). Die Beistellung des "Bergspezialisten" bleibt offen. 

l.Jei ters ist das Land verpflichtet, eine "Rettungslei t­

stelle zur Erfassung der Notfälle, zur Disposition des 

Ilubschraubereinsatzes - ausgenommen für die Aufgaben nach 

Art I, § 2, Z 4 - und zur Koordinierung mit dem boden­

gebundenen Rettungsdienst beizustellen und zu betreiben" 

(Art I, § 5, Z 2). Die Probleme, die sich aus diesen 

nicht sehr deutlichen - Regelungen ergeben, sind wie folgt 

zu skizzieren: 

a) Es bleibt offen, "'elche Art von Organ die "Be­

satzung ll und die "Rettungsleitstelle" bilden soll, insbe­

sondere ob und in1viewei t sie Behördencharal{ter haben oder 

ihr Handeln einer besti~~ten anderen Behörde zuzurechnen 

ist. Insbesondere erhebt sich - ,.,regen der Beistellung der 

Organe zum Teil durch den Bund zum Teil durch das Land -

die Fra~e, ob im gegenständlichen Falle ein "gemischtes 

Or{?:an" gebildet ,V'ird. Dies '''äre, Hegen der verfassungs ge­

setzlich getrennten Oreanisationsbereiche von Bund und 

Land ,.,rolll nicht ohne Verfassungsänderung (eine solche ist 

nach den Erläuterl.lngen, S 1, jedoch nicht intendiert) nicht 

zulässig. Die daJJü tauf tretenden verfassungsdogmatischen 

Fragen können ,.,regen der Undeutlichl~ei t des Entwurfsinhalts 

nicht näher verfolgt ,V'erden (vgl zu diesen Problemen zB 

Öhlinger, Verträge im Dundesstaat, S 25 und die dort zit. 

Lit.). 

b) Die Vereinbarung läßt die Frage. 01~fen, ,.,reIche 

Stelle bei den Fällen des Art I, § 2, Z 4 als Leitstclle 

zu fungieren hat. Lediglich aus den Erli:i.uterungen zu 

Art I, § 5, Z 2 (S 8) ",ird ersichtlich, daß die Einsatz­

lei tung in diesen Fiillen der "FESt. Salzburg des Er·1fI" 

obliegt, für deren Tätigkeit in der Vereinbarung jedoch 

keine (gesetzliche) Grundlage e;eschaffen ",ird. 
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• "Bele~une:~~~~ten Kreuzes, Landesverband 

Salzbur·, (Art I, § 7 Abs 1): Das Land Salzburg soll 

sich na h der zitierten Bestimmung verpflichten, die 
! 

meisteni der ihrn zt.tlwmmenden Aufgaben vertraglich durch 

das Rot~ Kreuz, Landesverband Salzburg, besorgen zu las­

sen, insbesondere auch die Erfassung der Kotfälle und die 

Disposition. Faßt man den Umstand ins Auge, daß es sich 

bei diesen Aufgaben um solche des "Rettungswesens", also 

einer Höheitsaufgabe handeln soll (Erläuterungen, S 3), 

so sieht die Vereinbarung vor, daß Aufgaben der Hoheits­

ve~valt1-lng durch privatrechtlichen Vertrag vom (verfassungs­

rechtlichen) berufenen Rechtsträger auf einen anderen 

Hechtstriiger übertraeen 1verden, ohne daß Vorsorge für 

eine Lei tune (1';eisunG, Aufsicht) durch letzteren c:etro!~fen 

llird. Obgleich die Lehre zu diesen Phänomenen einer Aus­

gliederung keine einl"lellige Position bezieht, muß doch 

jedenfalls eine so 1'lei tgehende Übertragung als verfas­

sunGsrei('htlich unzulässig angesehen ,,,erden (vgl z13 Ko,ia, 

Die ~~rlÜllung hohei tlicller Ver1,'al tungsaufgaben durcl1. Pri­

V2to, 'n: :=rrnal'OrQ 1..<..a., (j!rsg), Allgemeines Ver\':altungs­

recht, 1:779, S 439, mit Him"eisen auf die Lit. und Jud.). 

I 

Ir;,. ~unG des -1~des 8.n das "::~iI~.verneh.!TIenll mi t 

eine~ '':ozinlvers~~rt..mgsträf':er (.l'..rt I, § 7 Abs 2): 1\ach 

der zi ierten stelle der Vereinbarung soll sich das Land 

verpfl' chten, ge,.,isse Aufgaben durch einen (privatrecht­

licl"len Vertrag E1 i t der Allger71einen Unfallversicherungs­

anstalt sicherzustellen, in dem insbesondere geregelt 

Herden soll, daß "das Land Salzburg diese Auf'e;aben im 

Einvernehmen mit der Allgemeinen Unfallversicherungsan­

stalt ••• " - also einem Sozialversicheru.n[;sträger des 

Eundesbereiches - "besorgt". Bei verfassungsrechtlicher 

Beurteilung dieser - "enig klaren - Bestimmung taucht 

zuntichst das bereits im vorangehenden l)unl~t behandelte 

Problem auf, sotvei t Hoheitsaufgaben in Betracht lcommen. 

Ungeachtet der I<"'rage, ob es sich um eine hoheitliche oder 

privahlirtschaftliche Aufgabe handelt, ist jedoch noch 
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folgender Punl<t von verfassungsrechtlicher Relevanz: Die 

Bestimmung geht davon aus, daß ge·h·isse Aufgaben vom Land 

Salzburg besorgt ,,,erden und zwar im (zu vereinbarenden) 

Einvernel~en mit der Allgemeinen Unfallversicherungs an­

stal t. "EinvernehInen" bedeutet, daß die Allgemeine Un­

fallversicherungsanstalt der Besorgung durch das Land 

Salzburg zus timmen muß. Druni t l.,ird aber die Verwaltung 

des Landes - und z,"ar nuch jene durch deren oberste Organe -

an das Einvernehmen mit Organen eines anderen Hechtsträgers 

c;elcnüpft. i-Jach durchaus herrschender Lehre und Judikatur 

ist es jedoch unzulässig, verfassungsgesetzlich vorgese­

hene oberste Organe in ihren Alcten an ein "Einvernehmen" 

mi t anderen Organen zu binden (vgl Adaril0vich-F'unL:, Ver­

fassungsrecht, S 229 und die dort zit.Jud.). 

4. Zu Art III: Art III des Entlvurfs regelt den 

Zei tT-lul11;:t des Tnl,;:rnfttretens. Es is t vorgesehen, daß die Ver­

einbarung 30 Tage nach Ablauf des Tages in Krnft tritt, nach 

dem 

<::..) beim Bundeskanzleramt die Nitteilung des Landes 

Salzburg vorliegt, daß die nach der Salzburger Landesver­

fnssul1.,r; erforderlichen Voraussetzuncen für das Inl;:raft­

treten erfüllt und die Vertriige gemäß § 7 abgeschlossen 

sind, 

b) die nach der Bundesverfassung erforderlichen 

Voraussetzungen für das Inl-:rafttreten erfüll t sind 

c) der Vertrag gemäß § 6 abgeschlossen ist. 

Die Bestimmung ist in mehrfacher Hinsicht verfas­

sungsrechtlich bedenl;:lich: 

ad a) Die Wendung, daß eine der Voraussetzungen 

die is t, daß beim Bundeskanzleramt die I·li tteilung des 

Landes Salzburg vorliegt, daß die lnndesverfassungsge­

setzlichen Voraussetzungen f'ür das Inl,;:rafttreten der 

Vereinbnrung erfüllt sind, l;:ann im Zusnmmenhong mi t der 

für die Seite des Bundes formulierten Voraussetzung 
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(wonach idie bundesverfassungs rechtlichen Voraussetzungen 

für das lru~rafttreten erfüllt sein müssen), nur so ver­

standen 'verden, daß es nicht auf die Erfüllung der landes­

verfassungsrechtlichen Voraussetzungen aI"'.l~ommt, sondern 

auf die Nitteilung, daß dies geschehen sei. Dies ist je­

doch verfassungsrechtlich unzulässig. Denn nach Art 15 a 

B-VG und Art 50 sbg LandesverfassungsG kann es für das 

Zustandelcommen einer Vereinbarung nur auf die Erfüllung 

der normierten verfassungsrechtlichen Vorschriften, nicht 

auf eine r·ii tteilung, daß sie erfüllt seien, aru~ommen. 

Dem ist beizufügen, daß es auch kein Organ gibt, das dazu 

berufen:'1.,äre, authentisch, di1. P.1i t rechtlicher Verbindlich-

kei t, eine solche ?'-ii tteilung mit der 1:irh:ung zu machen, daß 

d8.E', Bes~ehen der Voraussetzungen Hegen der l'1i tteih.lnG 

(nicht: Hegon ihres Vorliegens) verbindlich anzunehmen ist. 

I-li t a...'1.deren ;'iorten: Eine solche ;: ~i tteilung kann als del;:la-

ratorisch aus Z1-!eckrnäßigl;:ei tsgrunden vorgesehen sein; sie 

konstitutiv vorzusehen, ist jedoch unzulässig. (.An dieser 

Er-.;,riigu.n tindert s ich auch dadurch nichts, daß eine "E::,::per-

tenl:onf renz" diese Klausel empfohlen hat und sie bereits 

ver-.;·rend t ilorden ist: vgl zB ~nber;;, a.a.O., S 252, 

262). D ß das Land Salzburg die Vertri:ige nach § 7 bereits 

abgesch .ossen haben muß, l.un das Inkrafttreten der Verein­

barung IterbeizufUhren, zeigt, daß die Vereinbarung nicht 

die recltliChe Grundlage für den Vertrags abschluß sein 

soll un auch nicht die Verpflichtun~ der Vertrags partner 

herbeif;hren soll, entsprechende RechtsgrundlaGen für den 
I 

Abschluß dieser Vertriige zu schaffen. Da diese Verträge 

sorni teine anderi,rei tige Rechtsgrundlage haben müss en, 

sind die Bestiramungen der Vereinbarung in bezug aUI~ diese 

Verträge nur in ZusammenhaI t mit dem Inl:rafttreten der 

Vereinbarung von Dedeutung. 

ael b) Daß die erforderlichen Voraussetzungen der 

Bundesverfassung erfüllt sein müssen, um das Inlcra:fttreten 

der Vereinbarung - nach einer "Legis ...... val~anz" herbei-

zuführen, ergibt sich bereits aus Art 15 a Abs 1 B-VG. 
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Die Norm~erung einer Frist für das Irucrafttreten Von Ver­

einbarun~en nach Art. 15 a Abs 1 B-VG ist z"\"ar im B-VG 

nicht au$druc1clich vorgesehen, erscheint jedoch - auch 

unter Betüclcsichtigung der völkerrechtlichen Regeln _ 

unbedenklich. 

ad c) Daß der Vertrag gemäß § 5 abgeschlossen sein 

muß, '''irft dieselben Probleme auf, '''ie die berei ts erör­

terte Vorschrift, daß die Verträge gemäß § 7 bereits ab-

geschlossen sein müssen. 

Zus8ffimenfassend ist zu sagen, daß der gegenständ­

liche Vertragscnh·;urf nicht als verfassungskonform ange-

sehen werden kann. 

1{ien, am 4. AußUs t 1983 

• 
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